
 
Bauabnahme gem. § 12 VOB/B 

 

 

Bauvorhaben:  

Gewerk: Firma:  

Teilnehmer: Datum:  

 

  

 0 Gesamtabnahme 0 Teilabnahme 

1. Bauvertrag: Angebot/Bauvertrag vom ,Nachträge vom  

2. Dauer: Die Leistungen wurden vom bis erbracht. 

3. Abnahme: 0 Die Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mängel. 

 0 Die Abnahme erfolgt mit nachstehend aufgeführten Mängeln. 

 (vgl. Mängelliste zur Bauabnahme – Best .- NR. 57254) 

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 

 0 Die Abnahme wird verweigert. (Begründung angeben) 

 |  

 |  

 |  

 |  

 |  

 

4. Vertragsstrafe: Der Bauherr behält sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe vor. 

5. Gewährleistung: Die Gewährleistung nach 

 0 § 13 VOB/B 0 § 638 BGB 

 0 beginnt nach Behebung der oben aufgeführten Mängel, 

 0 beginnt am  und endet nach  Jahren, 

 0 vorbehaltlich der oben aufgeführten Mängel. 

6. Mängelbeseitigung: Die aufgeführten Mängel sind vollständig bis zum   zu beheben. 

 Gleichzeitig ist eine Abnahme der Nachbesserungsleistungen zu beantragen. 

7. Bemerkungen:  |  

 |  

8. Anerkannt:  

 

      

 Ort, Datum ,Uhrzeit  Bauherr 

 

     

 Architekt  Auftragnehmer 


